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1. Güterverkehrstrasse

www.mannheim-karlsruhe.de/dialogforum-workshop
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1. 3 Segmentenvergleich

im Detail für relevante Strecken im Bereich 
Karlsdorf-Neuthard 
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Übersichtsgrafik  Segmentvergleiche 
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8. Workshop 
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1. FFH- Gebeite: Bei der Grobanalyse können solche qualitativen Aspekte 
noch nicht berücksichtigt werden. Es werden für den Segmentvergleich nur 
gemessene Werte (Durchfahrungslängen) zugrunde gelegt. Durchfahrungen 
in Bündelungen mit anderen Verkehrsträgern fließen allerdings durch die 
Gewichtung („Bündelungsbonus“) mit ein. Im vertiefenden Variantenvergleich 
können solche Aspekte einer randlichen oder mittigen Durchfahrung ggf. in 
der Abwägung verbal-argumentativ berücksichtigt werden.

2. Abstandszone: Auch dies kann auf der jetzigen Betrachtungsebene noch nicht 
im Detail berücksichtigt werden. Der Betrachtungsebene entsprechend können im 
ersten Abschichtungsschritt nur „grobe“ Bewertungskriterien zugrunde gelegt 
werden, um deutlich bessere von deutlich schlechteren Segmenten zu trennen.
Bei den Schallberechnungen für die durchgängigen, ernsthaft in Betracht 
kommenden Linienvarianten kommt dann der genauere Abstand zu den 
Siedlungsflächen zum Tragen.

3. Abstandszonen: Die Abstandszone wurde in der Raumwiderstandskarte zur Findung 
von Grobkorridoren noch nicht herangezogen, sondern fließt als zusätzliches Kriterium 
neu beim Segmentvergleich mit ein. Daher wird dieses Kriterium in der Tabelle für den 
Vergleich der Segmente gesondert dargestellt.

4. Tunnerl:Tunnel sind dort in den Linienkorridoren enthalten, wo aus technischen 
Gründen gemäß aktueller Planungstiefe vsl. keine oberirdische Trassierung – auch nach 
Überprüfung von oberirdischen Alternativen – möglich ist. Die Raumwiderstände werden 
bei Tunnelabschnitten nicht gemessen. Eine Betrachtung ohne Tunnel ergäbe keinen 
Sinn, da diese Linienkorridore bei oberirdischer Durchquerung mit z.B. erheblichen 
Eingriffen in Wohngebiete ausgeschieden würden.

5.  Segmentenvergleich: Die Abstandszone im Rahmen des Segmentvergleichs kommt 
nur bei Neutrassierungen im Freiraum zum Tragen. Wenn im Fall einer Bündelung schon 
eine Vorbelastung durch die Schiene oder Autobahn besteht, fließt die Abstandszone 
nicht in die Bewertung ein.
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6. Gemäß der Methodik werden grundsätzlich nur signifikant schlechtere Segmente 
zurückgestellt. Da die beiden Segmente aber räumlich sehr nah zusammenliegen und im 
Rahmen der Linienoptimierung innerhalb des ca. 1000 m breiten Linienkorridors noch 
Spielräume gegeben sind, wird das Segment mit dem leichten Vorteil bei RWK IV bevorzugt 
und weitergeführt.

7. In der zielsystemübergreifenden Summe stellt sich Segment 2401/2310/2305 zwar 
insgesamt nur leicht (nicht signifikant) vorteilhaft dar, aufgrund der bei allen Kriterien 
gegebenen leichten Vorteile, mit sehr deutlichen Vorteilen beim Zielsystem Umwelt und 
geringerer FFH-Betroffenheit wird es aber dennoch als das bessere bewertet.

8. Von der Bündelung mit der Straße wird einerseits aufgrund der Trassierungsparameter 
(Radien) und andererseits zur Verminderung des Eingriffs in das FFH-Gebiet abgewichen. Im 
Rahmen der Linienoptimierung wird untersucht, inwieweit hier noch Verbesserungen möglich 
sind.

9. Nach dem Segmentvergleich werden sowohl die Durchfahrung Graben-Neudorf als 
auch die östliche Umfahrung weiterverfolgt. Für die Durchfahrung Graben-Neudorf 
steht allerdings noch eine detailliertere technische Bewertung aus.

10. Die Verschneidung des Liniensegments "5002/1105/1104" mit der RWK V ergibt sowohl in 
der Raumordnung als auch in der Umwelt eine Durchfahrungslänge von je 180 m, zusammen 
also 360 m. Auf Grundlage der Betroffenheit der Raumwiderstandsklasse V stellt sich das 
Segment „5002/1105/1104“ somit deutlich schlechter dar als die beiden anderen und müsste 
eigentlich ausgeschieden werden. Hier bedarf es aber erst noch einer detaillierteren technischen 
Betrachtung, in welchem Umfang unter Berücksichtigung auch eines Bestandsumbaus 
tatsächlich Wohnhäuser betroffen sind. Eine Entscheidung wird daher auf dieser Ebene noch 
nicht getroffen. Auf der Bewertungsebene der RWK III stellt sich das Segment "5002/1105/1104" 
vorteilhaft dar.
Da im Raum Graben-Neudorf noch detailliertere technische Untersuchungen anstehen und um 
nicht vorschnell Segmente auszuscheiden, werden zunächst alle drei Segmente weitergeführt



Presseartikel BNN, 15.03.2022
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01.03.2022
Pressemitteilung der Naturschutzverbände in der Region Karlsruhe

BUND-Regionalverband Mittlerer Oberrhein

Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V., Arbeitskreis Karlsruhe

NABU-Bezirksverband Mittlerer Oberrhein

AGNUS Bruchsal e.V.

Ausbau der bestehenden Bahntrasse Friedrichstal - Karlsruhe wird durch die Bahn wieder als mögliche Alternative untersucht werden

Naturschutzverbände begrüßen Zusage der Planer

Untersuchung dieser Alternative war von den Naturschutzverbänden gefordert worden

Im Zuge der Planung des Ausbaus der Güterbahntrasse Mannheim-Karlsruhe werden derzeit durch die Bahn zahlreiche Alternativen untersucht und bewertet. Die meisten davon, 

insbesondere die Neubau-Varianten, würden mit großem Flächenverbrauch, Zerschneidung und Verlust von hochwertigen Biotopen einhergehen.

Die regionalen Naturschutzverbände sehen diese Planungen daher mit größter Sorge. Die Natur in der dichtbesiedelten Region ist in den vergangenen Jahrzehnten durch 

überhandnehmenden Flächenverbrauch bis zur Grenze belastet worden. Viele früher noch einigermaßen intakte Lebensräume wurden bereits durch Straßen-Neubauten zerschnitten.

Grundsätzlich befürworten die Naturschutzverbände den Ausbau der Bahntrasse im Sinne einer nachhaltigen Verkehrswende und unterstützen ihn nachdrücklich. Jedoch ist die Planung einer 

einigermaßen naturverträglichen Strecke eine große Herausforderung. Die Verbände begleiten daher den Planungsprozess durch die Bahn kritisch. Ziel muss es sein, die naturverträglichste 

Trasse zu finden, die auch die Interessen der Anwohner angemessen berücksichtigt.

Im „Dialogforum“ hat die Bahn bislang über die Fortschritte im Planungsprozess informiert. Die Möglichkeiten für die Naturschutzverbände, ihre detaillierten Kenntnisse zu Natur und Landschaft 

einzuspeisen und damit Konflikte mit manchen Varianten in der Trassenführung zu erläutern, waren dagegen begrenzt.

Aufgrund dessen fand am Donnerstag, 24.2.2022, eine getrennte Konsultation zwischen einigen Vertretern der Naturschutzverbände und den zuständigen Planern der Bahn statt. Die 

Naturschutzverbände trugen ihre Position wie folgt vor:

• Nur wenige Neubau-Varianten erscheinen technisch machbar und realistisch. Die meisten der noch im Planungsprozess enthaltenen Alternativen enthalten extreme technische 

Herausforderungen und/oder lange notwendige Basistunnel (z. B. die linksrheinischen Lösungen oder die rechtsrheinischen Varianten im Tiefgestade).

• Auch die verbliebenen realistisch scheinenden Optionen sind durchweg mit teuren Bauwerken wie Brücken, Lärmschutzwänden, 

Einhausungen und/oder Tunneln verknüpft, wie sich bei Detailbetrachtung zunehmend herausstellt (z. B. die Bündelung entlang der 

Autobahn A 5 oder die Variante durch Karlsdorf-Neuthard).
• Fast alle Neubauvarianten würden zu massiven Naturbeeinträchtigungen der noch vorhandenen Rest-Lebensräume führen, z. B. eine Autobahn-Bündelung die Feuchtwälder der 

Kinzig-Murg-Rinne in erheblichem Maße zerstören.

• Auch der Ausbau auf bestehender Strecke zwischen Friedrichstal und Karlsruhe würde Tunnellösungen erfordern, erscheint aber technisch nicht wesentlich aufwändiger und teurer als 

die problematisch erscheinenden Neubauvarianten. Gleichzeitig würde mit einem solchen Ausbau eine Entlastung der Anliegergemeinden realisiert werden können (Verlagerung des 

ICE-Verkehrs in die Tunnel).
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In der Diskussion sagten die Planer der Bahn zu, weitere Gespräche mit den Naturschutzverbänden zu führen, bei denen die detaillierte Geländekenntnis der Verbände und ihre 

Konzepte Einfluss auf den Planungsprozess nehmen können.

Außerdem wurde von Seiten der Bahn zugesichert, den Ausbau zwischen Friedrichstal und Karlsruhe – bei dem Tunnellösungen wohl unvermeidbar wären - wieder in die Liste der 

möglichen Optionen aufzunehmen und im Detail zu bewerten.

Die Vertreter der Naturschutzverbände begrüßen dieses Gesprächsergebnis ausdrücklich. Damit wird eine sinnvoll erscheinende Option wieder in die Auswahlmöglichkeiten 

aufgenommen.

Keinesfalls ist zu akzeptieren, dass eine möglichst siedlungsferne und damit maximal naturzerstörende Variante realisiert wird.

Kontakt für Rückfragen:

Dr. Klaus-Helimar Rahn

Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V., Arbeitskreis Karlsruhe

Tel.: 07240/4403

Mobil: 015121510472

rahn@justmail.de

Dr. Michael Hassler

AGNUS Bruchsal e.V.

Mobil: 01704724594

hassler.michael@t-online.de
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Karlsruher Erklärung
Regionalverband
Mittlerer Oberrhein 
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Karlsruher Erklärung
Regionalverband
Mittlerer Oberrhein 
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Gemeinde Karldorf-Neuthard

Bebauungsplan
„Nachverdichtung Karlsdorf I“

Bürgerinformation  |  30.03.2022



Planungsanlass

7
8

• Weiterhin starke Nachfrage nach Wohnraum.

• Vorgabe zur Schonung von Außenbereichsflächen, 
verstärkte Nutzung von innerörtlichen 
Potenzialen.

• Ermöglichung einer Nachverdichtung auf 
Bestandsgrundstücken. 

Jedoch

• Begrenzung des Überbauungsgrades auf ein 
ortsbildverträgliches Maß.

• Begrenzung der Gebäudekubatur.

• Angemessene Wohnungszahl.

• Vermeidung einer Stellplatzproblematik.



Grundlagen

7
9

• Erhebliche Teile des Siedlungsgebietes von 
Karlsdorf bereits mit Bebauungsplänen überplant 
(orange, grün, blau).

• Einige Bereiche jedoch noch nicht überplant (rot)

• Vorhaben sind hier alleine nach § 34 BauGB 
genehmigungsfähig – vergleichsweise geringe 
Vorgaben zu Gebäudekubatur.
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Bestandsituation

• Schmale, jedoch tiefe Grundstücke

• Vergleichsweise homogene Bebauung

• Wohnhaus direkt an der Straße, rückwärtige Bereiche mit 
Nebengebäuden, Garagen und Gärten

• Rückwärtige Bereiche mit grundsätzlicher Eignung für eine 
Nachverdichtung.
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Entwurf Bebauungsplan
• Regelung der zulässigen Nachverdichtung durch 

einen Bebauungsplan.

• Einfacher Bebauungsplan gemäß § 30 Abs. 3 
BauGB für bisher nicht überplante (rote) Bereiche

• Festsetzungen im begrenzten Umfang, darüber 
hinaus Beurteilung von Vorhaben nach § 34 
BauGB

• Geltungsbereich umfasst die bisherigen § 34-
Gebiete.

• Vorgaben von Baugrenzen und Baulinien.

• Ermöglichung einer untergeordneten 
Nachverdichtung in den rückwärtigen 
Grundstücksbereichen.

• Sicherung von zusammenhängenden Grünzonen.
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Entwurf Bebauungsplan
Textliche Festsetzungen

• Ausschluss von Vergnügungsstätten und Betrieben 
mit sexuellem Hintergrund.

• Maß der baulichen Nutzung

 Grundflächenzahl 0,6

 Überschreitung gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO bis 0,9

 Maximal zwei Vollgeschosse

 Straßenseitige Gebäude /A): Wandhöhe max. 8,0 
m, Gebäudehöhe max. 12,50

 Rückwärtige Bereiche (B): Gebäudehöhe max. 
9,50 m

• 1 Wohnung je angefangener 200 m² 
Grundstücksfläche

• Zufahrtsbreite je Grundstück 6 m oder zwei 
Senkrechtstellplätze

• Private Grünfläche in rückwärtigen Bereichen

• Dachgestaltung

 im Bereich A: Sattel- oder Walmdach 25-40°

 Im Bereich B: keine Vorgaben

• Stellplatzvorgabe:

 Bis 50 m² Wohnfläche: 1 Stellplatz

 Über 50 m² Wohnfläche: 2 Stellplätze
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Bestandsituation
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Entwurf Bebauungsplan

Gerster-
Areal
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Entwurf Bebauungsplan

BP „Kälberweide -
Nachverdichtung 
Bismarckstraße“
(in Aufstellung)
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Entwurf Bebauungsplan
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Notwendige Änderungen im Entwurfsstadium

Änderung notwendig 
wegen Änderung im 
KatasterNeue 
Grundstücksgrenzen

Außenbereich



Verfahrensablauf
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Aufstellungsbeschluss

Entwurfsbeschluss

Öffentliche Auslegung Beteiligung der TÖBs

Satzungsbeschluss

Vereinfachtes Verfahren gemäß § 13 BauGB

Behandlung der Anregungen und Bedenken

> Zur Sicherung der kommunalen Planungshoheit soll für den Geltungsbereich eine Veränderungssperre erlassen werden. 

> Für bereits mit Bebauungsplänen überplante Bereiche mit Stellplatzproblematik (orange) soll eine Stellplatzsatzung erstellt werden. 



Gemeinde Karldorf-Neuthard

Bebauungsplan
„Nachverdichtung Neuthard I“

Bürgerinformation  |  30.03.2022



Planungsanlass
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• Weiterhin starke Nachfrage nach Wohnraum.

• Vorgabe zur Schonung von Außenbereichsflächen, 
verstärkte Nutzung von innerörtlichen 
Potenzialen.

• Ermöglichung einer Nachverdichtung auf 
Bestandsgrundstücken. 

Jedoch

• Begrenzung des Überbauungsgrades auf ein 
ortsbildverträgliches Maß.

• Begrenzung der Gebäudekubatur.

• Angemessene Wohnungszahl.

• Vermeidung einer Stellplatzproblematik.



Grundlagen
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• Erhebliche Teile des Siedlungsgebietes von 
Karlsdorf bereits mit Bebauungsplänen überplant 
(orange, grün, blau).

• Einige Bereiche jedoch noch nicht überplant (rot)

• Vorhaben sind hier alleine nach § 34 BauGB 
genehmigungsfähig – vergleichsweise geringe 
Vorgaben zu Gebäudekubatur.
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Entwurf Bebauungsplan
• Regelung der zulässigen Nachverdichtung durch 

einen Bebauungsplan.

• Einfacher Bebauungsplan gemäß § 30 Abs. 3 
BauGB für bisher nicht überplante (rote) Bereiche

• Festsetzungen im begrenzten Umfang, darüber 
hinaus Beurteilung von Vorhaben nach § 34 
BauGB

• Geltungsbereich umfasst die bisherigen § 34-
Gebiete.

• Vorgaben von Baugrenzen und Baulinien.

• Ermöglichung einer untergeordneten 
Nachverdichtung in den rückwärtigen 
Grundstücksbereichen.

• Sicherung von zusammenhängenden Grünzonen.
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Entwurf Bebauungsplan
Textliche Festsetzungen

• Ausschluss von Vergnügungsstätten und Betrieben 
mit sexuellem Hintergrund.

• Maß der baulichen Nutzung

 Grundflächenzahl 0,6

 Überschreitung gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO bis 
0,9

 Maximal zwei Vollgeschosse

 Straßenseitige Gebäude /A): Wandhöhe max. 8,0 
m, Gebäudehöhe max. 12,50

 Rückwärtige Bereiche (B): Gebäudehöhe max. 
9,50 m

• 1 Wohnung je angefangener 200 m² 
Grundstücksfläche

• Zufahrtsbreite je Grundstück 6 m oder zwei 
Senkrechtstellplätze

• Private Grünfläche in rückwärtigen Bereichen

• Dachgestaltung

 im Bereich A: Sattel- oder Walmdach 25-40°

 Im Bereich B: keine Vorgaben

• Stellplatzvorgabe:

 Bis 50 m² Wohnfläche: 1 Stellplatz

 Über 50 m² Wohnfläche: 2 Stellplätze
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Entwurf Bebauungsplan
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Entwurf Bebauungsplan



Verfahrensablauf
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Aufstellungsbeschluss

Entwurfsbeschluss

Öffentliche Auslegung Beteiligung der TÖBs

Satzungsbeschluss

Vereinfachtes Verfahren gemäß § 13 BauGB

Behandlung der Anregungen und Bedenken

> Zur Sicherung der kommunalen Planungshoheit soll für den Geltungsbereich eine Veränderungssperre erlassen werden. 

> Für bereits mit Bebauungsplänen überplante Bereiche mit Stellplatzproblematik (orange) soll eine Stellplatzsatzung erstellt werden. 



Verschiedenes
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Informationen Ukraine
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• Wohnraum gesucht
• Kleiderbörse
• Dolmetscher
• Alltagsbegleitung
• Fahrräder
• Kinderbetreuung und Bildung
• Jobbörse
• Online-Treff der Flühi – am 07. April 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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